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Liebe Leserinnen,
liebe Leser.

Es ist uns eine Freude, Ihnen heute
unsere bereits dreiundzwanzigste

Kanzleizeitschrift vorstellen zu dürfen.

Das Steuerrecht entwickelt sich stetig weiter. 
Uns liegt viel daran, Sie aktuell und anschaulich 
zu informieren. Wir haben daher wichtige
Änderungen und Informationen aus dem
Bereich Steuern, Recht und Wirtschaft für Sie 
zusammengestellt.

Gleichwohl wollen wir Ihnen auch Neuigkeiten 
aus unserem Kanzleialltag nicht vorenthalten.
Bei Fragen zu den angesprochenen Themen 
sind wir gerne persönlich für Sie da.

Herzliche Grüße und viel Freude beim Lesen,
Ihr Steuerberater

Christian Walczak
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01
Prozesskosten
bei nachehelichem Unterhalt keine
Werbungskosten

Unterhaltszahlungen an 
Kinder sind grundsätzlich 

durch das Kindergeld abgegol-
ten; bei Unterhalt an andere 
unterhaltsberechtigte Perso-
nen wird der Höchstbetrag der 
abziehbaren Aufwendungen 
von derzeit 11.604 Euro6 um 
eigene Einkünfte und Bezüge 
des Unterhaltsempfängers ge-
kürzt, soweit diese 624 Euro 
im Kalenderjahr übersteigen 
(vgl. § 33a Abs. 1 EStG).

Für Unterhalt an den geschie-
denen oder getrennt lebenden 
Ehepartner gilt eine Sonder-
regelung durch das sog. Real-
splitting (§ 10 Abs. 1a Nr. 1 
EStG). Danach können bis zu 
13.805 Euro6 als Sonderaus-
gaben geltend gemacht wer-
den. Der Empfänger der Zah-
lungen muss diese jedoch als 
sonstige Einkünfte versteuern 
(§ 22 Nr. 1a EStG). Daher ist 
der Abzug beim Leistenden 
auch von einer Zustimmung 
des Zahlungsempfängers ab-
hängig.

Bei Streitigkeiten über die 
Höhe des Unterhalts fallen 
regelmäßig Anwalts- und ggf. 
Gerichts-kosten an. Da der 
Unterhaltsempfänger diese 
Kosten bei Anwendung des 
Realsplittings letztlich aufwen-
det, um höhere steuerpflich-
tige Einnahmen zu erzielen, 
liegt der Gedanke nahe, dass 
die Anwalts- und Gerichtskos-

ten als (vorweggenommene) 
Werbungskosten den steuer-
pflichtigen Unterhalt mindern. 

Der Bundesfinanzhof7 hat dies 
jedoch abgelehnt. Erst mit 
dem jedes Jahr vom Verpflich-
teten neu zu stellenden Antrag 
auf Sonderausgabenabzug 
werden die Unterhaltszahlun-
gen beim Empfänger steuer-
pflichtig. Daher sei ein Zusam-
menhang der Aufwendungen 
mit zukünftigen Einnahmen im 
Zeitpunkt der Entstehung der 
Prozesskosten noch nicht ge-
geben und ein Werbungskos-
tenabzug nicht möglich.

Die Vermietung von Woh-
nungen an Privatpersonen ist 
grundsätzlich umsatzsteuer-
frei,8 die Lieferung von Strom, 
Gas und Wärme ist dagegen 
regelmäßig umsatzsteuer-
pflichtig. Tätigt der Vermieter 
(Unternehmer) derartige Liefe-
rungen an seine Mieter neben 
der Wohnungsvermietung, 
hängt die umsatzsteuerliche 
Behandlung der Energielie-
ferung davon ab, ob die Lie-

ferung als Nebenleistung zur 
Hauptleistung „Wohnungsver-
mietung“ oder als selbständige 
Hauptleistung zusätzlich zur 
Vermietung anzusehen ist.

Die Finanzverwaltung be-
handelt insbesondere die Lie-
ferung von Wärme, die Ver-
sorgung mit Wasser und die 
Lieferung von Strom durch den 
Vermieter als umsatzsteuerli-
che Nebenleistungen zur Ver-
mietung,9 die dann zusammen 
mit der Vermietung grundsätz-
lich umsatzsteuerfrei sind. Das 
bedeutet, dass der Vermieter 
die ihm in diesem Zusammen-
hang in Rechnung gestellten 
Umsatzsteuerbeträge nicht als 
Vorsteuer abziehen kann.

Der Bundesfinanzhof10 hat die-
se Auffassung in einem Fall 
bestätigt, in dem ein Vermieter 
die Versorgung mit Wärme und 
Warmwasser mit seinen Mie-
tern als gesonderte Leistung 
umsatzsteuerpflichtig abrech-
nete, um die bei der Installati-
on der neuen Heizungsanlage 
mit Warmwasseraufbereitung 
anfallende Umsatzsteuer als 
Vorsteuer geltend machen zu 
können. Das Gericht behan-
delte die Lieferung von Wär-
me und Warmwasser jedoch 
als unselbständige Neben-
leistung zur steuerfreien Woh-
nungsvermietung, sodass ein 
Vorsteuerabzug für die neue 
Heizungsanlage ausschied.

Dagegen beurteilte das Nie-
dersächsische Finanzgericht11 
die Lieferung von selbst er-
zeugtem Photovoltaikstrom 
an die eigenen Mieter als um-
satzsteuerpflichtige selbstän-
dige Hauptleistung – neben 

02
Vorsteuerab-
zug
aus Heizungsanlage bei
Wohnungsvermietung?
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04
Private
Kapitalerträge in der 
Einkommensteuer-
Erklärung

der umsatzsteuerfreien Woh-
nungsvermietung –, sodass 
der Vermieter insbesondere 
die bei der Anschaffung der 
Anlage zum damaligen Zeit-
punkt noch angefallenen Um-
satzsteuerbeträge als Vorsteu-
er geltend machen konnte. 
Wichtig war dabei, dass die 
Mieter die Stromlieferverträge 
unabhängig vom Mietvertrag 
kündigen und den Stromanbie-
ter frei wählen konnten. Diese 
Möglichkeit hatten die Mieter 
im obigen „Heizungsfall“ nicht.

03
Pauschal ie -
rung
der Einkommensteuer 
nach § 37b EStG

schaftsjahres gewährten, be-
trieblich veranlassten, nicht 
in Geld bestehenden Zuwen-
dungen, die an Geschäfts-
partner oder zusätzlich zum 
ohnehin geschuldeten Arbeits-
lohn an eigene Arbeitnehmer 
erbracht werden. Die Besteu-
erung erfolgt dann mit einem 
Pauschsteuersatz von 30 
% der aufgewendeten Kosten 
inkl. Umsatzsteuer. Wird von 
der pauschalen Versteuerung 
Gebrauch gemacht, kann auf 
die Benennung der Empfän-
ger und die individuelle steuer-
liche Erfassung des durch sie 
erlangten geldwerten Vorteils 
verzichtet werden.

Auch die unentgeltliche Zur-
verfügungstellung von Plät-
zen in einer VIP-Loge an 
Geschäftspartner und Arbeit-
nehmer ist eine Sachzuwen-
dung, die nach § 37b EStG 
versteuert werden kann.

Die Finanzverwaltung lässt 
aus Vereinfachungsgründen 
eine Aufteilung der Gesamt-
aufwendungen für eine Loge 
in 40 % Werbekostenanteil, 
30 % Bewirtung und 30 % Ge-
schenke zu.

Macht der Zuwendende von 
der Regelung des § 37b EStG 
Gebrauch, sind 60 % (= Be-
wirtungs- und Geschenkean-
teil) der Aufwendungen der 
pauschalen Versteuerung zu 
unterwerfen.12

Umfasst der Nutzungsvertrag 
für die VIP-Loge jedoch keine 
Bewirtung, ist die Aufteilung in 
Werbeaufwand und Sachzu-
wendung (Ticket-anteil) sach-
gerecht zu schätzen.13 Der 

Bundesfinanzhof hat hierzu 
jüngst entschieden, dass Ge-
genstand der Sachzuwendung 
die unentgeltliche Überlas-
sung des einzelnen Logenplat-
zes ist und nicht – vergleich-
bar mit einer Weihnachtsfeier 
– der veranstaltungsbezo-
gene Besuch der VIP-Loge 
als solcher. Bei Ermittlung der 
Bemessungsgrundlage für die 
Sachzuwendungen an Dritte 
sind Leerplätze daher nicht 
zu berücksichtigen. Auch die 
auf die zur Betreuung der Ge-
schäftsfreunde teilnehmenden 
Arbeitnehmer entfallenden 
Platzkosten stellen keine Zu-
wendung dar, da die Arbeit-
nehmer ganz überwiegend im 
eigenbetrieblichen Interesse 
des Zuwendenden teilgenom-
men haben. Mangels Zuwen-
dung eines Vorteils fallen die-
se Aufwendungen nicht in den 
Anwendungsbereich der Pau-
schalversteuerung nach § 37b 
EStG.14

Erhalten Geschäftspartner 
oder eigene Arbeitnehmer z. B. 
zur Pflege von Geschäftsbe-
ziehungen, zur Verbesserung 
des Arbeitsklimas oder zur Be-
lohnung für erbrachte Leistun-
gen Sachzuwendungen, wie 
Einladungen zu sportlichen 
oder kulturellen Veranstaltun-
gen oder Sachgeschenke, 
sind diese grundsätzlich als 
steuerpflichtige Einnahmen 
beim Zuwendungsempfän-
ger zu versteuern. Die steuer-
liche Belastung der Zuwen-
dungsempfänger widerspricht 
jedoch der Absicht des Zuwen-
denden.

§ 37b EStG gibt daher dem 
Zuwendenden die Möglichkeit 
zur Übernahme der pauscha-
len Versteuerung einheitlich 
für alle innerhalb eines Wirt-

Die Besteuerung von privaten 
Kapitalerträgen ist grundsätz-
lich durch einen Kapitalertrag-
steuerabzug in Höhe von 25 
% zzgl. Solidaritätszuschlag 
und ggf. Kirchensteuer15 abge-
golten. Kapitalerträge müssen 
daher regelmäßig nicht in der 
Einkommensteuer-Erklärung 
angegeben werden.
Die Angabe von privaten Ka-
pitalerträgen in der Steuer-
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erklärung kann aber zwingend 
erforderlich oder empfehlens-
wert sein; siehe dazu folgende 
Beispiele:

Die Angabe der Kapitalerträge 
ist erforderlich, wenn

• für Kapitalerträge keine 
Kapitalertragsteuer ein-
behalten wurde (z. B. bei 
Darlehen an Angehörige,16 
Gesellschafter-Darlehen,16 
Steuererstattungszinsen 
nach § 233a AO, Zinsen 
von ausländischen Ban-
ken). Der Steuersatz für 
diese Erträge im Rahmen 
der Einkommensteuer-
Veranlagung entspricht 
dann regelmäßig dem Ab-
geltungsteuersatz von 25 
%(vgl. § 32d EStG).

• trotz Kirchensteuerpflicht 
keine Kirchensteuer von 
den Kapitalerträgen einbe-
halten wurde (z. B. wegen 
Abgabe eines Sperrver-
merks17). In diesem Fall 
reicht es aus, nur die dar-
auf entfallende Kapitaler-
tragsteuer anzugeben. Die 
Kirchensteuer wird dann im 
Rahmen der Veranlagung 
festgesetzt.18

Eine Minderung der Abgel-
tungsteuer wegen Kirchen-
steuerpflicht15 kann in diesen 
Fällen nur erreicht werden, 
wenn die gesamten Kapital-
erträge angegeben werden.

Die Angabe der Kapitalerträge 
ist sinnvoll, wenn

• die Besteuerung von Ge-
winnausschüttungen aus 
einer Beteiligung an einer 
Kapitalgesellschaft in 

Höhe von 60 % der Erträge 
mit dem persönlichen Steu-
ersatz günstiger ist als der 
Kapitalertragsteuerabzug 
(sog. Teileinkünftever-
fahren). Das Teileinkünfte-
verfahren kann auch dann 
vorteilhaft sein, wenn z. 
B. Zinsen im Zusammen-
hang mit der Finanzierung 
des Kapitalanteils angefal-
len sind und (teilweise) als 
Werbungskosten berück-
sichtigt werden sollen.

• Ein entsprechender Antrag 
ist möglich bei einer Kapital-
beteiligung von mindestens 
25 %oder bei mindestens 1 
% und beruflicher Tätigkeit 
mit maßgeblichem unter-
nehmerischen Einfluss auf 
die Gesellschaft.19

• die Besteuerung sämt-
licher Kapitalerträge mit 
dem persönlichen Einkom-
mensteuersatz günstiger 
ist als der 25 %ige Kapi-
talertragsteuerabzug (sog. 
Günstigerprüfung).20 Dies 
kann z. B. auch durch Be-
rücksichtigung von Verlus-
ten aus anderen Einkunfts-
arten eintreten.

• der Kapitalertragsteuerab-
zug zu hoch gewesen ist; 
das ist u. a. möglich, wenn 
kein Freistellungsauftrag 
erteilt wurde und des-halb 
der Sparer-Pauschbetrag 
von aktuell 1.000 Euro 
(Ehepartner: 2.000 Euro)21 
nicht – oder nicht voll-
ständig – berücksichtigt 
werden konnte.

• (Veräußerungs-)Verluste 
aus Kapitalvermögen mit 
positiven Kapitaleinkünften 
verrechnet werden sollen.

Soweit z. B. Banken, Sparkas-

sen oder Finanzdienstleister 
bei privaten Kapitalerträgen 
Steuerbescheinigungen teil-
weise nicht mehr automatisch 
ausstellen, sind diese ggf. an-
zufordern, wenn die Einbezie-
hung von Kapitalerträgen in 
die Einkommensteuer-Veran-
lagung beabsichtigt ist.

Für Verluste, die in einem 
Bankdepot angefallen sind 
und nicht in diesem Depot zur 
zukünftigen Verlustverrech-
nung vorgetragen, sondern 
im Rahmen der Einkommen-
steuer-Veranlagung mit ande-
ren (Veräußerungs-)Gewinnen 
verrechnet werden sollen, ist 
eine entsprechende Beschei-
nigung der Bank erforder-
lich.22

05
Vorsteuerauf-
teilung
bei gemischt genutzten
Gebäuden

Bei Gebäuden, die sowohl 
für die Ausführung von um-
satzsteuerpflichtigen (z. B. 
Nutzung als eigenes Laden-
geschäft oder Vermietung an 
vorsteuerabzugsberechtigte 
Unternehmer) als auch von 
umsatzsteuerfreien Umsätzen 
(z. B. Wohnungsvermietung) 
verwendet werden, sind die 
Vorsteuerbeträge den jeweili-
gen Umsätzen zuzuordnen.

Ist eine direkte Zuordnung 
nicht möglich (z. B. bei einer 
Dachreparatur), sind die Vor-
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06
Wachstums-
chancenge-
setz
verabschiedet

Der Bundesrat hat dem Ent-
wurf eines Wachstumschan-
cengesetzes27 in der Fassung 
des Vermittlungsausschusses 
zugestimmt. Im Folgenden die 
wichtigsten Änderungen, die 
überwiegend ab 2024 anzu-
wenden sind:

• Anhebung der Grenzen für 
die Buchführungspflicht 
beim Umsatz von 600.000 
Euro auf 800.000 Euro und 
beim Gewinn von 60.000 
Euro auf 80.000 Euro

• Anhebung der Betriebsaus-
gaben-Abzugsgrenze für 
Geschenke an Geschäfts-
freunde von 35 Euro auf 50 
Euro

• Befristete Wiedereinfüh-
rung der degressiven Ab-
schreibung von bewegli-
chen Wirtschaftsgütern (§ 
7 Abs. 2 EStG) mit 20 % 
bzw. der doppelten linea-

ren Abschreibung vom 01.04.2024 bis 31.12.2024
• Befristete Einführung einer degressiven Abschreibung für 

neue Wohngebäude mit 5% vom jeweiligen Restwert in der 
Zeit vom 01.10.2023 bis 30.09.2029 (Bauantrag bzw. Kauf-
vertrag;§7Abs.5aEStGn.F.)

• Verbesserung der Sonderabschreibung für den Mietwoh-
nungsneubau nach § 7b EStG und Verlängerung des An-
wendungszeitraums um 2 Jahre und 9 Monate

• Anhebung der Sonderabschreibung nach §7g Abs. 5 EStG 
von 20 % auf 40 % der Investitionskosten

• Anhebung der Freigrenze für private Veräußerungsge-
schäfte von 600 Euro auf 1.000 Euro

• Anpassung der Besteuerung von Renten aus der Basis-
versorgung: Anstieg des Besteuerungsanteils bzw. Kürzung 
des Versorgungsfreibetrags und des Altersentlastungsbe-
trags werden ab dem Jahr 2023 zeitlich gestreckt, sodass 
die vollständige Besteuerung von Renten nicht bereits 2040, 
sondern erst bei Rentenbeginn ab 2058 erfolgt.

• Der Sockelbetrag von 1 Mio. Euro bzw. 2 Mio. Euro beim 
Verlustabzug wird nicht angehoben; der abziehbare Anteil 
der übersteigenden Verluste steigt auf 4 Jahre befristet von 
60 % auf 70 %.

• Erhöhung der Grenze für die Befreiung von der Abgabe von 
Umsatzsteuer-Voranmeldungen von 1.000 Euro auf 2.000 
Euro erst ab 2025

• Anhebung der Grenze für die umsatzsteuerliche Ist-Besteu-
erung (Berechnung der Umsatzsteuer nach vereinnahmten 
Entgelten) von 600.000 Euro auf 800.000 Euro

Von den ursprünglich geplanten Änderungen sind u. a. folgende 
gestrichen worden:

• Das geplante Klimaschutz-Investitionsprämiengesetz
• Anhebung der Grenzen für geringwertige Wirtschaftsgüter 

auf 1.000 Euro
• Anhebung der Reisekostenpauschalen für Verpflegungs-

steuerbeträge aufzuteilen. Das Gesetz23 sieht als Aufteilungsmaßstab das Verhältnis der jewei-
ligen Umsätze nur dann vor, „wenn keine andere wirtschaftliche Zurechnung möglich ist“. Bei 
Gebäuden wird deshalb regelmäßig der sog. Flächenschlüssel verwendet.

Aufgrund einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs24 hat die Finanzverwaltung den 
Umsatzsteuer-Anwendungserlass entsprechend modifiziert.25 Danach bleibt der „Flächenschlüs-
sel“ die bevorzugte Vorsteuer-Aufteilungsmethode bei Gebäuden. Wenn diese Methode nicht zu 
sachgerechten Ergebnissen führt, kommt ein Umsatzschlüssel als Alternative in Betracht. Dabei 
ist der „Gesamtumsatzschlüssel“ (Verhältnis der Nettoumsätze mit Vorsteuerabzugsberechti-
gung zu den gesamten Nettoumsätzen)26 nur anzuwenden, wenn kein präziserer Aufteilungs-
schlüssel wie z. B. ein objekt- oder abteilungsbezogener Umsatzschlüssel möglich ist.
Zu weiteren Details und zur Anwendung der Vorsteuer-Aufteilung in anderen Branchen siehe 
Abschn. 15.15 bis 15.17 UStAE.
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• Seite 5
(06) Der Höchstbetrag erhöht sich um Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung.
(07) BFH-Urteil vom 18.10.2023 X R 7/20.
(08) Vgl.§4Nr.12Satz Buchst. a UStG.
(09) Siehe Abschn. 4.12.1 Abs. 5 UStAE.
(10) BFH-Urteil vom 07.12.2023 VR15/21.
(11) Niedersächsisches FG vom 25.02.2021 11 K 201/19 (EFG 2021 S. 883); Revision eingelegt (Az. des BFH: XI
 R 8/21). Siehe auch Informationsbrief August 2021 Nr. 3.

• Seite 6
(12) Sog. VIP-Logen-Erlass, vgl. BMF-Schreiben vom 22.08.2005 – IV B 2 – S 2144 – 41/05 (BStBl 2005 I S. 845). 
(13) Siehe BMF-Schreiben vom 11.07.2006–IVB2–S2144 – 53/06 (BStBl 2006 I S. 447).
(14) BFH-Urteil vom 23.11.2023 VI R 15/21.
(15) Bei Kirchensteuerpflicht ermäßigt sich die Abgeltungsteuer (siehe § 32d Abs. 1 Satz 3 ff. EStG); der
 ermäßigte Abgeltungsteuersatz beträgt bei 9 % Kirchensteuer 24,45 % bzw. 24,51 % bei 8 %
 Kirchensteuer.

• Seite 7
(16) Soweit der Darlehensnehmer die Zinsen als Werbungskosten/Betriebsausgaben geltend machen kann und
 ein Beherrschungsverhältnis vorliegt (siehe dazu BMF-Schreiben vom 19.05.2022 –IV C 1 – S
 2252/19/10003, BStBl 2022 I S. 742) oder bei Zinsen an GmbH-Gesellschafter bzw. deren Angehörige
 (bei mindestens 10 %iger Beteiligung) gilt für entsprechende Kapitalerträge der persönliche
 Einkommensteuersatz.
(17) Vgl. § 51a Abs. 2e EStG.
(18) Siehe § 51a Abs. 2d EStG.
(19) Siehe hierzu § 32d Abs. 2 Nr. 3 EStG.
(20) Insbesondere denkbar bei einem zu versteuernden Einkommen bis zu ca. 18.000 Euro
 (Ehepartner: 36.000 Euro).
(21) Bis 2022 galt ein Sparer-Pauschbetrag von 801 Euro (Ehepartner: 1.602 Euro). 
(22) Vgl. § 43a Abs. 3 Satz 4 und 5 EStG. Zu beachten ist dabei, dass beiseit 2009 angeschafften Aktien
 Veräußerungsverluste grundsätzlich nur mit Veräußerungsgewinnen aus Aktienverkäufen verrechnet
 werden dürfen.

• Seite 8
(23) Siehe § 15 Abs. 4 UStG.
(24) EuGH-Urteil vom 16.06.2016 C-186/15 „Kreissparkasse Wiedenbrück“ (BStBl 2024 II S. 207).
(25) Siehe BMF-Schreiben vom 13.02.2024 – III C 2 –S 7306/22/10001 (BStBl 2024 I S. 280).
(26) Vgl. Abschn. 15.17 Abs. 3a UStAE n. F.
(27) Gesetz zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation sowie Steuervereinfachung
 und Steuerfairness vom 27.03.2024 (BGBl 2024 I Nr. 108).

mehraufwand auf 15 bzw. 30 Euro
• Anhebung des Freibetrags für Betriebsveranstaltungen auf 150 Euro
• Freigrenze für Vermietungseinnahmen von 1.000 Euro pro Jahr

07
Quellen
Bezüge
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